
  
Anwalt für Strafrecht: Pflichtverteidigung

  

Um den Pflichtverteidiger aufgrund einer endgültigen Zerstörung des Vertrauensverhältnisses zu wechseln,
reicht es nicht aus, den bisherigen Verteidiger lediglich anzuzeigen.

  

In seinem Beschluss vom 5. Dezember 2022 musste sich der Bundesgerichtshof (5 StR 429/22) mit dem
Verteidigerwechsel gem. § 143a StPO auseinandersetzen. Im vorliegenden Fall trug der Angeklagte vor,
dass ein Verteidigerwechsel entscheidende Bedeutung für seine Ehre und Familie hätte und gegen seinen
bisherigen Pflichtverteidiger bereits Strafanzeige gestellt habe. Der Bundesgerichtshof stellt jedoch fest,
dass der Antrag unbegründet ist, da die Voraussetzungen für einen Pflichtverteidigerwechsel gem. § 143a
Abs. 2 und 3 nicht vorliegen. Eine Störung des Vertrauensverhältnisses ist demnach aus Sicht eines
verständigen Angeklagten zu beurteilen und von diesem oder seinem Verteidiger substantiiert darzulegen.
Die Erstattung einer Strafanzeige ohne anschließende Begründung reicht nicht aus.
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